
 

Zähringergemeinde St. Peter 
- Bürgermeisteramt - 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  

 
 
 

Gemeinde St. Peter 
Bedarfsabfrage und Anmeldebogen Ferienbetreuung Grundschüler 2026 

 
Bei Bedarf von mind. 5 Kindern pro Woche wird die Gemeinde – unter der Voraussetzung der 
Personalfindung – eine Ferienbetreuung für Grundschüler der Abt-Steyrer-Schule St. Peter anbieten.  
Anmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nur für gesamte Wochen möglich; die Kosten betragen 
pro voller Woche jeweils 100,00 € pro Kind, Ausnahme – Pfingstwoche, 4 Tage. Bei Ausflügen kann ggfls. 
noch ein Fahrpreis für öffentliche Buslinien hinzukommen. 
 
Name mind. eines Elternteils   _______________________________________  
 
Adresse     _______________________________________ 
 
Name Kind + Klasse    _______________________________________ 
 
Geburtsdatum    _______________________________________  
 
Mail-Adresse     _______________________________________  
 
Sofern eine Ferienbetreuung stattfindet, sind später noch weitere Angaben (IBAN-Nr. für Abbuchung, 
Notfall-Tel. Nr., mögliche Allergien, Abholerlaubnis etc.) zu tätigen. 
 
Ich melde mein o.g. Kind für folgende Wochen verbindlich für die Ferienbetreuung in St. Peter an – 
vorbehaltlich Personalfindung durch die Gemeinde St. Peter: 
 
Pfingstferien: 
26.05. – 29.05.2026  ca. 8.00 – 13.00 Uhr     80,00 €   (   ) 
 
Sommerferien: 
10.08. – 14.08.2026  ca. 8.00 – 13.00 Uhr   100,00 €   (   ) 
17.08. – 21.08.2026  ca. 8.00 – 13.00 Uhr   100,00 €   (   ) 
24.08. – 28.08.2026  ca. 8.00 – 13.00 Uhr   100,00 €   (   ) 

 
Im Falle einer Stornierung der Anmeldung und der dadurch bedingten Unterschreitung von 5 Kindern 
einer Woche als Mindestzahl wird pro Woche eine Stornogebühr von 50 % der regulären Kosten fällig.  
 
 
St. Peter, den ________________    ___________________________  
        Unterschrift Elternteil 
 
Bitte die Anmeldung bis 15.02.2026 an Gemeinde St. Peter, Mühlegraben 4, 79271 St. Peter oder 
meldeamt@st-peter.eu senden. Später eingehende Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, 
wenn bereits Personal gefunden wurde und eine Ferienbetreuung stattfindet.  


